
Maklervollmacht

zwischen 

Mustermann, Max
geb. 01.01.1970
Musterstraße 17, 7000 Musterstadt 
Auftraggeber (Vollmachtgeber)

und 

Hartmann & Hilton Financial Consulting
Dipl.-VerW. Rainer Hilton
Hauptstraße 37, 67360 Lingenfeld
Tel.: 06344 / 95 761 92, E-Mail: kontakt@hartmann-hilton.de
Registrierungsnummer: D-H17P-NXN5X-76
(nachfolgend Versicherungsmakler oder Makler)

besteht ein Versicherungsmaklervertrag.

Der Auftraggeber erteilt dem Versicherungsmakler hiermit eine Maklervollmacht. Diese Vollmacht
umfasst insbesondere
1.  die uneingeschränkte aktive und passive Vertretung des Auftraggebers gegenüber den je-
      weiligen Versicherern und Bausparkassen. Sie schließt die Abgabe und den Empfang aller
      die vermittelten und/oder betreuten Verträge betreffenden Willenserklärungen und Anzei-
      gen ein,
2.  die Kündigung bestehender und den Abschluss neuer Versicherungsverträge,
3.  die Geltendmachung der Versicherungsleistungen und die sonstige Mitwirkung bei der
      Schadenregulierung bezüglich der vom Versicherungsmakler vermittelten bzw. betreuten
      Versicherungsverträge,
4.  die Einholung/Erteilung von Auskünften bei Bausparkassen zu bestehenden Bausparverträ-
      gen, Bauspardarlehen und Finanzierungsvorhaben,
5.  die Erteilung von Untervollmachten an andere Versicherungsvermittler.
6. die Erteilung von Lastschriften und Einzugsermächtigung gegenüber Versicherern und sons-
     tigen Produktpartnern zur Abbuchung der Versicherungsprämien bzw. sonstiger Entgelte,
7. die Einreichung von Eingaben an die Aufsichtsbehörde im Namen des Vollmachtgebers.

Der  Versicherungsmakler  ist  darüber  hinaus  bevollmächtigt,  die  dem 
Versicherungsneh-
mer  (Auftraggeber)  gem.  §7  VVG  in  Verbindung  mit  der  VVG-InfoVO 
mitzuteilenden Ver-
tragsbestimmungen, Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen, 
Verbrau-
cherinformationen  und  sonstigen  Informationen  und  das 
Produktinformationsblatt ent-
gegenzunehmen und für den Vollmachtgeber zu verwalten. 

Die Vollmacht ist zeitlich nicht befristet. Sie kann vom Auftraggeber jederzeit schriftlich widerrufen
werden.



Ausweis gegenüber Versicherungsunternehmen

Der  Versicherungsmakler  weist  sich  durch  Kopie  dieser  Urkunde  als  Bevollmächtigter  des 
Auftraggebers  aus.  Sofern  das  jeweilige  Versicherungsunternehmen auf  die  Einsicht  der  Original-
Vertretungsvollmacht besteht, ist dies dem Makler sofort mitzuteilen. Dem Makler ist bekannt, dass der 
Versicherer gem. § 174 BGB rechtlich Anspruch auf Vorlage einer Original-
Vertretungsvollmacht hat. Der Makler wird diese auf erstes Anfordern vorlegen. Er hat gem. § 175
BGB in diesem Fall Anspruch auf sofortige Rückgabe der Original-Vertretungsvollmacht durch den 
Versicherer.

________________________________________________
Datum, Unterschrift Auftraggeber

________________________________________________
Datum, Unterschrift Versicherungsmakler


